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EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE

PROTOKOLL DES PRÄSIDENTEN

DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES 26

ZÜRICH, den 12. Januar 1948.

~ Im Einverständnis mit dem Eidg. Personalamt (Besprechung

mit Herrn Direktor Wartmann vom 12. Dezember 1947)

^
wird verfügt:'

1. Als Hauswartgehilfe der E«T.H. wird, unter Zuteilung an

das Maschinenlaboratorium, vom 19. Januar 1948 hinweg vorläufig
im Probeverhältnis angestellt:

* Herr Walter W e i b e 1'» von Schongau (Luzern), geb.

23. Okt. 1911, verheiratet, wohnhaft in WUrenloa (Aargau).

2. Das jährliche Anfangsgehalt wird im Räumen der 234

Gehaltsklasse auf yr.4'080. festgesetzt, wozu noch Fr.2'560.
Teuerungszulagen hinzukommen.

3. Herr Wei'oel wird auf Grund des Befundes der Vertrauensarzt

liehen Aufnahmeuntersuchung vom 20. Dezember 1947 auf den

1. Mal 1948als Vollversicherter in die Eidg. Versicherungskaase
aufgenommen*

4« Herr Weibel ist in seinen Dienstobliegenheiten den Anordnungen

und Weisungen des Hausvorstandes und des Hauswartes des

Maschinenlaboratoriums der E.T.H. unterstellt« Im übrigen gelten

für ihn die Vorschriften des eidgenössischen Persoialrechtes,
sowie die Hausordnung für das Maschinenlaboratorium.

5« Mitteilung an Herrn W. Weibel, Herrn Prof. Dubs (Haus-

vorstand des Maschilenlaboratoriums), Herrn Hauswart A. Mutzner,
die Kasse der E*T*H., das Sekretariat des Sidg. Departements des

Innern, die Sidg« Finanzverwaltung (Perrjonalamt) und die Sidg.
Finanzkontrolle«


